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Satzung 







§ 1

Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen





        Kleingartenverein




                    Waldeck Dabel e.V. 





            19406 Dabel
und hat seinen Sitz in 19406 Dabel.

Er ist beim Amtsgericht Parchim unter dem Vereinsregisterzeichen  9 VR 588 eingetragen und Mitglied des


Regionalverband der Gartenfreunde „Sternberg und Umgebung e.V.“

nachfolgend Verband genannt.

§ 2

Zweck und Ziel des Vereins

1.  a)    Der Verein erstrebt den Zusammenschluß aller am Kleingartenwesen interessierten Bürger.

b)
Er setzt sich für die Förderung und Erhaltung von Kleingartenanlagen und ihre         Ausgestaltung als Bestandteil des der Allgemeinheit zugänglichen öffentlichen Grüns ein.

c)
Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral.

d)
Der Verein fördert unter Beachtung des Grundsatzes der Gemeinnützigkeit sowie des Umwelt- und Landschaftsschutzes die Volksgesundheit und Erziehung der Jugend zur Naturverbundenheit.

2.     a)
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

b)
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

c)
Die Mittel des Vereins werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet.  Die Mitglieder  erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.

d)
Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich.  Darüber hinaus darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Über Regelungen für besonderen Aufwand der Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung.

3.
Der Verein hat seine Anerkennung als eigennützige Kleingärtnerorganisation beantragt und verwendet seine Mittel ausschließlich zur Förderung des Kleingartenwesens, insbesondere für den Ausbau und die Unterhaltung seiner Kleingartenanlage und deren Umfeld.

4.
Der Verein setzt sich im Einvernahmen mit dem Verband zur Wahrnehmung kleingärtnerischer Belange insbesondere dafür ein, daß in den städtebaulichen Planungen entsprechende Ausweisungen bzw. Festsetzungen von als Dauerkleingartengelände geeigneten Flächen in ausreichendem Umfang erfolgen.

5.
Der Verein überläßt aus der ihm verfügbaren Kleingartenanlage seinen Mitgliedern entsprechend den Vorschriften dieser Satzung Einzelgärten zur kleingärtnerischen Betätigung.

6.
Der Verein hat seine Mitglieder im Rahmen seiner Möglichkeiten fachlich zu beraten, zu betreuen und zu schulen.

§ 3

Mitgliedschaft

1.
Mitglied des Vereins kann eine volljährige Person werden, die sich in Sinne dieser Satzung betätigen will durch:

a.
praktische Kleingartenarbeit nach Abschluß des entsprechenden Pachtvertrages oder

b.
Förderung und Unterstützung des Kleingartenwesens.

2.
Natürliche oder juristische Personen, die sich um das Kleingartenwesen verdient gemacht oder die Zwecke des Vereins in hervorragender Weise gefördert haben, können durch Beschluß der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.


Von der Mitgliederversammlung kann darüber hinaus jeweils ein langjähriger Vorsitzender 
zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

3.
Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem 

             Vorstand. Dieser entscheidet über die Aufnahme.


Im Falle der Ablehnung steht dem Betroffenen Berufung an den erweiterten Vorstand zu; 
dessen Entscheidung ist endgültig.

4.
Der Erwerb der Mitgliedschaft wird durch Aushändigung dieser Satzung und deren unterschriftlichen Anerkennung vollzogen.

§ 4

Rechte aus der Mitgliedschaft

Der Verein garantiert und gewährleistet jedem einzelnen Mitglied:

1.
Aktive Beteiligung am Vereinsleben.

2.
Nutzung der vereinseigenen Einrichtungen entsprechend den Festlegungen der Satzung.

3.
Nutzung einer Kleingartenparzelle in der Anlage des Vereins nach Abschluß des entsprechenden Pachtvertrages.

4.
Herbeiführung von Entscheidungen über die Vorstandsarbeit und Vereinsarbeit insgesamt entsprechend den Festlegungen dieser Satzung.

§ 5

Pflichten der Mitglieder

1.
Jedes Mitglied ist verpflichtet:

a.
diese Satzung und den Kleingarten-Nutzungsvertrag einzuhalten und nach diesen Grundsätzen sich innerhalb des Vereins kleingärtnerisch zu betätigen,

b.
Beschlüsse des Vereins anzuerkennen und aktiv für deren Erfüllung zu wirken,

c.
Mitgliedsbeiträge, Pacht, ,Wasser- und Energiekosten, die sich aus der Nutzung einer Kleingartenparzelle ergeben, innerhalb eines Monats nach Aufforderung zu entrichten.


Alle anderen finanziellen Verpflichtungen bedürfen der Beschlußfassung durch die 
Mitgliederversammlung.

d.
Die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Gemeinschaftsleistungen zu erbringen.  Für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit ist der von der Mitgliederversammlung beschlossene Ersatzbetrag zu entrichten.

§ 6

Beendigung der Mitgliedschaft

1.
Die Mitgliedschaft endet durch:

a. schriftliche Austrittserklärung

b. Ausschluß

c. den Tod.

2.
Der Austritt soll in der Regel mit einer Frist von 3 Monaten erfolgen.  Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es:

a.
die ihm auf Grund der Satzung oder Vereinsbeschlüsse obliegenden Pflichten schuldhaft oder vorsätzlich verletzt,

b.
durch sein Verhalten das Ansehen oder die Interessen des Vereins in grober Weise schädigt oder sich gegenüber anderen Mitgliedern des Vereins gewissenlos verhält,

c.
im Geschäftsjahr mehr als 3 Monate mit der Zahlung von Beiträgen, Umlagen oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung und persönlicher Aussprache im Vorstand nicht innerhalb von 2 Monaten seinen Verpflichtungen nachkommt,

d.
seine Rechte oder Pflichten aus der Mitgliedschaft oder aus der Nutzung der Kleingartenparzelle auf Dritte überträgt.

4.
Über den Ausschluß entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Das auszuschließende Mitglied ist dazu rechtzeitig einzuladen.

a.
Vor der Behandlung in der Mitgliederversammlung ist im Vorstand eine Schlichtungsverhandlung mit dem Mitglied durchzufahren.

b.
Kann das Mitglied aus Krankheit oder anderen zwingenden Gründen nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen, dann ist der Ausschluß auf der nächsten öffentlichen Vorstandssitzung in Anwesenheit des Mitgliedes auszusprechen.

c.
Der Beschluß der Mitgliederversammlung über einen Ausschluß ist endgültig.  Der Beschluß ist dem Mitglied schriftlich auszuhändigen.

5.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft endet das Nutzungsverhältnis für eine Kleingartenparzelle mit einer Frist von einem Monat.

6.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft enden die Rechte und Pflichten des Mitgliedes, die sich aus dieser Satzung ergeben.


Alle finanziellen und sonstigen Verpflichtungen sind bis zum Tag der Beendigung der Mitgliedschaft zu begleichen.

7.
Bei Austritt, Ausschluß oder Veränderung der Nutzungsrechte ist eine Wertermittlung auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen durch autorisierte Mitglieder des Vereins vorzunehmen.

8.
Über die Nachnutzung und die finanziellen sowie materiellen Vergütungen entscheidet die Mitgliederversammlung entsprechend des Schätzungsprotokolls und den satzungsgemäßen Formalitäten in der konkreten Situation der Antragstellung bzw. Bewerberliste.

9.
Ist eine Nachnutzung nicht möglich, entscheidet die Mitgliederversammlung:

a.
über die weitere Nutzung durch den ehemaligen Nutzer,

b.
über den Weiterverkauf an Dritte, die Mitglieder des Vereins worden wollen und die Satzung anerkennen,

c.
über die zeitweilige Übernahme durch den Vorstand bei Tod des Mitgliedes bzw. wenn die Buchstaben a und b nicht erfüllt werden können.

Die Mitgliederversammlung entscheidet ferner über die sich ergebenden finanziellen und materiellen Konsequenzen.

§ 7

Der Vorstand

1.
Der Vereinsvorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern:

a.
den Vorsitzenden,

b.
den stellv. Vorsitzenden,

c.
den Schriftführer,

d.
den Kassierer,

e.
Verantwortlichen für Ökologie und Umweltschutz und weitere Fachberater.

2.
Der Vorstand wird in der Regel für 2 Jahre gewählt.  Seine Mitglieder amtieren bis zur Neuwahl von Nachfolgern.


Vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszeit durch die Mitgliederversammlung 
abgewählt werden, wenn sie die ihnen übertragenen Aufgaben nicht entsprechend der 
Satzung ausüben oder aus persönlichen Gründen nicht mehr ausüben möchten.


Eine Funktionsverbindung zwischen den Mitgliedern des Vorstandes a - e ist nicht 
zulässig.

3.
Der Vorsitzende des Vereins oder der stellv.  Vorsitzende vertreten den Verein im Rechtsverkehr.

4.

Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen.  Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mindestens 2 weitere Mitglieder zur 
Vorstandssitzung anwesend sind.



Beschlüsse des Vorstandes sind in einem Protokollbuch festzuhalten.

5.
Die Tätigkeit des Vorstandes erfolgt ehrenamtlich.  Durch Wahrnehmung ihnen obliegender Pflichten entstehende Reisekosten sind vom Verein zu erstatten.

6.
Aufgaben des Vorstandes:

a.
laufende Geschäftsführung des Vereins,

b.
Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Durchführung ihrer Beschlüsse,

c.
Verwaltung und Pflege der Gemeinschaftseinrichtungen,

d.
zur Unterstützung der Vorstandsarbeit können Kommissionen berufen werden.








§ 8

Der erweiterte Vorstand

1.
   Der Verein wählt jährlich eine Rechnungsprüfgruppe, die mindestens aus 3 Personen      

             besteht.  Wiederwahl ist möglich.

2.          Die Mitglieder der Rechnungsprüfgruppe dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein und unterliegen keiner Weisung oder Beaufsichtigung durch den Vorstand.

3.
Die Mitglieder der Rechnungsprüfgruppe haben das Recht, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen, stimmen jedoch nicht mit ab.

4.
Bei Notwendigkeit und zur Klärung von Schlichtungsverfahren werden weitere Vereinsmitglieder in den erweiterten Vorstand berufen.

§ 9

Die Mitgliederversammlung

1.
Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Sie ist vom Vereinsvorstand mindestens einmal im Jahr als Jahreshauptversammlung oder wenn es die Belange des Vereins erfordern, einzuberufen.
Sie ist ferner einzuberufen, wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt.
2.
Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen.  Die Einladung hat schriftlich oder ortsüblich durch Aushang mit einer Frist von mindestens 14 Tagen zu erfolgen. Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder.  Die Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden, seinen Stellvertreter oder einen von der Mitgliederversammlung gewählten Versammlungsleiter.

3.
Ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlungen entscheiden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.


Der Mehrheitsbeschluß ist für alle Mitglieder des Vereins bindend.

4.

Stimmberechtigt ist jedes Mitglied. Über Beschlüsse, die das Nutzungsrecht der Kleingärten
             betreffen bzw. damit in Verbindung stehen, beschließen nur Mitglieder mit einem  

             Nutzungsrecht.

5.
Zur Behandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu den Mitgliederversammlungen sachkundige Personen oder Gäste einladen. Sie haben kein Stimmrecht.

6.
Vertreter des Stadt-, Kreis- oder/und des Landesverbandes sind berechtigt, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Ihnen ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.

7.
Aufgaben der Mitgliederversammlung:

a.
Beschlußfassung über die Satzung bzw.  Satzungsänderungen,

b.
Wahl des Vorstandes,

d.
Wahl der Revisionskommission,

d.
Beschlußfassung über Mitgliedsbeiträge, Umlagen, Gemeinschaftsleistungen u.a.,

e.
Beschlußfassung über Veränderung des Vereins, seine Auflösung oder Teilauflösung sowie über alle Grundsatzfragen des Vereins und Anträge aller Art.

f.
Beschlußfassung über den Ausschluß von Mitgliedern.

g.
Ernennung von Ehrenmitgliedern,

h.
jährliche Entgegennahme und Beschlußfassung über den Tätigkeitsbericht des Vorstandes, des Geschäfts- und des Kassenberichtes und des Berichts der Rechnungsprüfgruppe sowie Entlastung des Vorstandes für das laufende Geschäftsjahr.  Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig.

§ 10

Schlichtungsverfahren

Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder Mitgliedern und dem Vorstand, die sich aus der Satzung und dem Kleingarten-Nutzungsvertrag ergeben, ist ein Schlichtungsverfahren in einer erweiterten Vorstandssitzung zu führen.  Das Schlichtungsverfahren ist nach den Richtlinien des Stadt-, Kreis- oder Landesverbandes durchzufahren.

Werden Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder Streitigkeiten aus dem Kleingarten-Nutzungsvertrag nicht im Schlichtungsverfahren geklärt, dann können die betreffenden Mitglieder eine zivilrechtliche Klärung anstreben.

§ 11

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 12

Kassenführung

Der Kassierer verwaltet die Kasse und das Konto des Vereins und führt das Kassenbuch mit den erforderlichen Belegen.

Auszahlungen sind nur auf Anweisungen des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters

vorzunehmen.

Der Verein finanziert seine Tätigkeit sowie die Verpflichtungen gegenüber dem Verband aus Beiträgen und Umlagen sowie Sammlungen, Spenden oder Stiftungen für gemeinnützige Zwecke.

Bis zur Neufestlegung führt der Verein jährlich 3,00 €  je Mitglied an den Kreisverband ab.

§ 13

Kassenprüfung

Die von der Mitgliederversammlung gewählte Rechnungsprüfgruppe hat das Recht, ständig Kontrollen der Kasse, des Kontos und des Belegwesens vorzunehmen.  Nach Abschluß des Geschäftsjahres ist eine Gesamtprüfung der Kasse durch die Rechnungsprüfungsgruppe vorzunehmen (Konto und Belegwesen).

Der Prüfungsbericht ist jährlich der Mitgliederversammlung vorzulegen.

Die Prüfungen erstrecken sich auf rechnerische und sachliche Richtigkeit, sowie auf die Einhaltung der Finanzrichtlinien des Bundes-Kleingartenverbandes, die die Grundlage für die Festlegung für die Höhe der Beitragshöhe bilden.







§ 14

Auflösung des Vereins

Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines gemeinnützigen Zwecks 

(Vergl. § 2 Abs. 2) ist das Vermögen auf die örtlich zuständige, als gemeinnützig anerkannte kleingärtnerische Organisation oder, wo eine solche nicht besteht, auf die Gemeinde/Stadt zu übertragen.

Diese haben das Vermögen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig kleingärtnerischen Zwecken zuzuführen.

§ 15

Bekanntmachung des Vereins

Der Verein wurde beim Amtsgericht Parchim registriert.

§ 16

Sonstige Bestimmungen

Änderungen der Satzung bedürfen der Beschlußfassung durch die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit.

§ 17

Inkrafttreten/Übergangsbestimmungen

Diese geänderte Satzung (Urform 10.05.90) wurde von der Mitgliederversammlung am 28.04.1992 mit 53 zu 0 Stimmen beschlossen.

